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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule und weitere 
Betreuungsangebote in Primarstufe und Sekundarstufe I der Schulen der Stadt Ahaus vom 
02.07.2020 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), des § 6 Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW S. 1029), des § 9 Abs. 3 des Schulge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.02.2005 (GV NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 
2020 (GV. NRW. S. 358) sowie des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2010, zuletzt geändert durch Runderlass des Ministe-
riums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13.12.2018 (Gebundene 
und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in 
Primarbereich und Sekundarstufe I) hat der Rat der Stadt Ahaus in seiner Sitzung am 24.06.2020 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen offener Ganztags-

schulen und für andere außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen 
wird nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII) ein öffentlich-rechtlicher Beitrag zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jah-
resbetriebskosten erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser 
Satzung. 
 

(2) Die Stadt Ahaus hat ab dem Schuljahr 2005/2006 an ausgewählten Grundschulen Offene 
Ganztagsschulen eingerichtet. Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten  der Offe-
nen Ganztagsschule ist freiwillig. 
 

(3) Art und Umfang der Teilnahme an der Offenen Ganztagschule werden durch den Schullei-
ter/die Schulleiterin im Einvernehmen mit dem Schulträger und dem Träger der Offenen Ganz-
tagsschule festgelegt. Das Angebot der Offenen Ganztagsschule gilt entsprechend dem Schul-
jahr vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die Offene Ganztagsschule kann jährlich bis 
zu 5 Wochen geschlossen sein. Darunter fällt eine Drei-Wochen-Schließung während der 
Sommerferien, die Schließung in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, an den päda-
gogischen Planungstagen und evtl. an Brückentagen. 
 

(4) Neben der Offenen Ganztagsschule können eingerichtete außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I genutzt werden. 

 
  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11037&val=11037&seite=218&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11081&val=11081&seite=358&sg=0&menu=1
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§ 2 

Beitragspflichtiger Personenkreis, Teilnahmeberechtigte, Aufnahme 
 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das 

Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen. 

 
(2) An den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule in Primarbereich und 

Sekundarstufe I, können in der Regel nur die Schülerinnen und Schüler an den Schulen teil-
nehmen, an denen dieses Angebot besteht. 
 
Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit Plätze vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch auf 
Besuch der Offenen Ganztagsschule oder auf Aufnahme in weitere Betreuungsangebote be-
steht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der jeweilige Träger der Ganztagsangebote in Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung, wobei auf die Kriterien in § 2 Abs. 5 dieser Satzung ver-
wiesen wird. 

 
(3) Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule hat bis zu den von den Schulen festgesetzten 

Anmeldeterminen (der 15.12. des Jahres vor der Einschulung bzw. vor dem Schuljahr, in dem 
das Angebot wahrgenommen werden soll) schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Anmel-
deformular zu erfolgen. Eine Ausnahme stellen unterjährige Zuzüge dar. In diesem Fall wird 
das Kind entsprechend der Kriterien in die vorhandene Warteliste aufgenommen. Mit der An-
meldung für das außerunterrichtliche Angebot der Offenen Ganztagsschule erkennen die El-
tern diese Satzung und den hierin festgelegten Elternbeitrag an. 

 
(4) Die Anmeldung ist verbindlich für die Dauer eines Schuljahres (01.08. – 31.07.) und verlängert 

sich automatisch für das folgende Schuljahr, wenn das Kind nicht bis zum 15.03. des laufen-
den Schuljahres abgemeldet wird. 
 

(5) Bei einem Anmeldeüberhang wird anhand des folgenden Kriterienkatalogs über die Aufnahme 
entschieden bzw. bei Bedarf eine Warteliste angelegt. Der Träger der Ganztagsangebote ist 
hierzu berechtigt, sich die Beschäftigung bzw. die Arbeitstätigkeit der Erziehungsberechtigten 
zu diesem Zweck nachweisen zu lassen. Folgende Auswahlkriterien werden bei einer Auf-
nahmeentscheidung entsprechend der Reihenfolge verwendet: 
 
1. Temporäre familiäre Notfallsituation (z.B. Erkrankung/Todesfall) 

2. Berufstätigkeit beider Sorgeberechtigter oder Berufstätigkeit der/des Alleinerziehenden 

bzw. Teilnahme der Sorgeberechtigten an einer Maßnahme zur beruflichen Qualifizierung 

/Sprachkurs 

3. Besondere persönliche Bedarfe des Kindes: Förderbedarf des Kindes, Empfehlungen der 

Schule und/oder des Jugendamtes, vergleichbare Bedarfe 

4. Geschwisterkind besucht bereits die OGS 

5. Dauer der bisherigen Wartezeit auf einen OGS-Platz  

6. Sorgeberechtigte Person ist alleinerziehend ohne Berufstätigkeit 

7. Sicherstellung einer Streuung der Zielgruppen; Vermeidung eines Aufnahmeüberhangs von 

Kindern aus ähnlichen sozialen/ethnischen Milieus 

  



Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule 40.4 
 

___________________________________________________________________ 

- Seite 4 - 

 
§ 3 

Abmeldung und Ausschluss 
 
(1) Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch die Eltern/Sorgeberechtigten ist mit einer Frist 

von vier Wochen zum 1. eines Monats möglich bei Änderung der Personensorge für das Kind 
oder bei einem Wechsel der Schule. 

 
(2) Ein Kind kann durch die Stadt Ahaus von der Teilnahme an außerunterrichtlichen  

Angeboten der Offenen Ganztagsschule ausgeschlossen werden, insbesondere wenn 

a) die erforderliche Zusammenarbeit mit den Eltern von diesen nicht mehr möglich gemacht 
wird, 

b) die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind oder 

c) die Eltern ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen. 
 
 

§ 4 
Elternbeiträge 

 
(1) Für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule haben die Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 

dieser Satzung entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf der Grundlage der in 
§ 5 der Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen vom 22.06.2006 
in der jeweils aktuellen Fassung getroffenen Regelungen einen Beitrag zu entrichten. Die Höhe 
der Elternbeiträge ergibt sich aus der dieser Satzung beigefügten Anlage 1. 
 

(2) Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Offene Ganztagsschule, eine Tages-
pflege oder eine Tageseinrichtung, so entfallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere 
Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, so 
ist der höchste Beitrag zu zahlen. Aufgrund der landesrechtlichen Regelung in § 50 Abs. 1 
KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-
pflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, 
ab Beginn des im selben Kalenderjahres beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung 
beitragsfrei. 
 
Sofern aufgrund dieser Regelung das Land Nordrhein-Westfalen den Elternbeitrag für dieses 
Kind übernimmt, werden alle Kinder dieser Beitragsgemeinschaft (der/dem Beitragspflichtigen 
zuzuordnende Kinder) in diesem entsprechenden Zeitraum beitragsfrei gestellt. 

 
(3) Lebt das Kind mit nur einem Elternteil oder Sorgeberechtigten zusammen, so tritt dieser an die 

Stelle der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen. 
 
(4) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII den Pflegeeltern/Sorgeberechtigten ein Kinderfreibe-

trag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, 
die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(5) Bei Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Sat-

zung der Stadt Ahaus schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ih-
ren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist.  

 
(6) Zahlungspflichtige müssen Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Einstufung in ei-

ne andere Einkommensgruppe führen können, unverzüglich bekannt geben. Der Elternbeitrag 
wird ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festgesetzt.  
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(7) Kann ein Kind wegen Erkrankung, Abwesenheit vom Schulort oder aus anderen Gründen, die 
nicht von der Schule zu vertreten sind, nicht an den Angeboten der Offenen Ganztagsschule 
teilnehmen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung des entsprechenden Elternbeitrags. Dies 
gilt auch bei Teilnahme an anderen schulischen Veranstaltungen (z.B. Klassenfahrt). 
 

(8) Die Kosten für die Mittagsverpflegung werden gesondert berechnet. 
 
 

§ 5 
Erhebung der Elternbeiträge, Beitragszeitraum und Fälligkeit 

 
(1) Die Elternbeiträge für das außerunterrichtliche Angebot der Offenen Ganztagsschule  werden 

von der Stadt Ahaus erhoben. 
 
(2) Beitragspflichtig sind die Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Satzung oder diesen rechtlich 

gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammenlebt. 
 
(3) Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme in das außerunterrichtliche Angebot der Offenen 

Ganztagsschule; sie besteht grundsätzlich für jeweils ein Schuljahr und auch in den Zeiten der 
Schulferien. Wird ein Kind im laufenden Schuljahr aufgenommen oder verlässt ein Kind im lau-
fenden Schuljahr die Offene Ganztagsschule, ist der Beitrag anteilig zu zahlen, jedoch immer 
für volle Monate. 

 
(4) Der Beitrag wird als Jahresbeitrag durch schriftlichen Bescheid der Stadt Ahaus festgesetzt. 

Er ist in monatlichen Teilbeträgen jeweils zum fünften eines jeden Monats fällig und an die 
Stadtkasse Ahaus zu entrichten. 
 

(5) Die Erhebung und Einziehung von Elternbeiträgen für die weiteren außerunterrichtlichen 
Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I werden den durch-
führenden Einrichtungen bzw. Betreuungsträgern übertragen. 

 
 

§ 6 
Auskunfts- und Anzeigepflichten 

 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der Offenen Ganztagsschule der Stadt 

Ahaus unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und Abmeldedaten 
der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern mit. 

 
(2) Die Beitragspflichtigen haben der Stadt Ahaus bei der Aufnahme des Kindes und danach auf 

Verlangen alle Tatsachen, die für die Bemessung des Elternbeitrags maßgeblich sind, schrift-
lich vorzulegen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen. 

 
(3) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraums verpflichtet, der 

Stadt Ahaus Veränderungen der für die Bemessung des Elternbeitrags maßgeblichen Tatsa-
chen unverzüglich mitzuteilen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen. 

 
(4) Ohne ausreichende Angabe zu den für die Bemessung des Elternbeitrags notwendigen Tatsa-

chen oder ohne Vorlage der geforderten Nachweise ist der höchste Beitrag zu leisten. 
 

(5) Das Recht der Stadt Ahaus, eigene Ermittlungen anzustellen, bleibt unberührt. 
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§ 7  

Beitreibung 
 

Die Beiträge können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der jeweils gültigen 
Fassung im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 
 

§ 8  
Bußgeldvorschriften 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b des Kommunalabgabengesetz Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) handelt, wer die in § 5 dieser Satzung bezeichneten Angaben unrichtig o-
der unvollständig macht. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den Grundschulen sowie außerunterrichtli-
che Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I vom 03.02.2005 in 
der Änderungsfassung vom 21.04.2017 wird außer Kraft gesetzt.  
 
 

Anlage 1 
Tabelle über die Höhe der Elternbeiträge 

 

Einkommens- 
gruppe 

Kinder unter drei Jahren Kinder über drei Jahren Offene Ganz- 
tagsschule 25 Std. 35 Std. 45 Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. 

        

bis 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

        

bis 25.000 € 45 € 53 € 68 € 22 € 26 € 42 € 26 € 

        

bis 37.000 € 94 € 110 € 141 € 38 € 44 € 71 € 44 € 

        

bis 49.000 € 139 € 162 € 209 € 63 € 73 € 115 € 73 € 

        

bis 61.000 € 184 € 215 € 277 € 99 € 115 € 178 € 115 € 

        

bis 73.000 € 209 € 243 € 313 € 130 € 151 € 235 € 150 € 

        

ab 73.001 € 236 € 275 € 354 € 171 € 199 € 309 € 150 € 

 


